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Vorwort 

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat die Landes-

regierung beauftragt, die Rolle der Finanzbehörden in 

Schleswig-Holstein bei der Entrechtung, Ausbeutung und 

Deportation von Jüdinnen und Juden, Sintize und Sinti 

sowie Romnja und Roma zur Zeit des Nationalsozialismus 

anhand eines Forschungsprojektes wissenschaftlich 

aufzuarbeiten und die Ergebnisse öffentlich zugänglich 

zu machen. 

Dieser Auftrag ist Ausdruck eines gemeinsamen politischen 

Willens: Wir wollen Verantwortung übernehmen, 

historisches Unrecht aufarbeiten und staatliches Handeln 

kritisch hinterfragen. 

Zur Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945) wurden 

Jüdinnen und Juden, Sintize und Sinti sowie Romnja und 

Roma mit staatlicher Legitimation systematisch beraubt. 

Auch die Finanzbehörden in Schleswig-Holstein haben 

auf verschiedenen Ebenen etwa im Wege der Steuerpolitik 

oder durch den Entzug des Vermögens mitgewirkt. Selbst 

nach der NS-Zeit setzte sich das Unrecht in der wenig 

zufriedenstellenden Wiedergutmachungspolitik fort. 
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Die vorliegende Studie zeigt, wie sich damalige Beamte1 

der Finanzbehörden in Schleswig-Holstein im National-

sozialismus unstrittig an der Verdrängung von Minderheiten 

aus dem Wirtschaftsleben und ihrer fnanziellen Vernichtung 

mitschuldig gemacht haben. Diese ging meist der physi-

schen Vernichtung im Holocaust und Porajmos voraus. 

Die von uns in Auftrag gegebene Studie leistet mit diesen 

Erkenntnissen einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung noch 

vorhandener Lücken unserer Geschichte und schärft das 

Bewusstsein für begangenes Unrecht durch staatliche 

Institutionen. 

Als Finanzministerin ist es mir ein besonderes Anliegen, 

die Vergangenheit der Finanzverwaltung transparent 

aufzuarbeiten – gerade in Zeiten, in denen nur noch 

wenige Zeitzeuginnen und -zeugen vom Leid und Unrecht 

berichten können. Die Ergebnisse der Studie mahnen 

uns, dass Verwaltungshandeln stets Verantwortung trägt. 

Erinnerung und Aufarbeitung sind unverzichtbare Voraus-

setzungen einer verantwortungsvollen Gegenwart und 

Zukunft. 

1 In der vorliegenden Studie wurde grundsätzlich gegendert, um einer gesellschaftlichen Vielfalt 
gerecht zu werden. Einzig bei der Nutzung der Begriffe „Finanzbeamten“, „Beamten“ und „Täter” wurde 
darauf verzichtet, da es sich bei diesen im Untersuchungszeitraum ausnahmslos um Männer handelte. 6 



     

       

       

      

      

        

       

      

      

      

      

      

   

   

Die Studie im Überblick

Zur Sensibilisierung unserer eigenen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ist daher auch vorgesehen, die Erkenntnisse der 

Studie in die Aus- und Fortbildung zu implementieren. 

Ich danke der Forschungsstelle für regionale Zeitgeschichte 

und Public History der Europa-Universität Flensburg, 

insbesondere Prof. Dr. Marc Buggeln und Dr. Hanno Balz, 

für ihre sorgfältige Arbeit, dem Beirat aus Zivilgesellschaft, 

Wissenschaft und Politik für die konstruktive Begleitung 

des Projektes sowie allen, die dazu beigetragen haben, 

diese Forschung zu ermöglichen. Möge diese Studie 

dazu beitragen, die Erinnerungskultur zu erhalten und 

unser demokratisches Selbstverständnis zu stärken. 

Finanzministerin Dr. Silke Schneider 
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Über die Studie 

Was wissen wir über das Handeln der damaligen 
Behörden? 

Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass im letzten Kriegsjahr 

der größte Teil der Akten, die Auskunft über Ausplünderung 

und Vernichtung von rassistisch Verfolgten geben konnte, 

systematisch vernichtet wurde. Für die Erstellung der 

Studie stand daher nur eine sehr begrenzte Aktenlage zur 

Verfügung. 

Welche Personengruppen bzw. Minderheiten waren 
betroffen? 

Vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten lebten 

1.940 Jüdinnen und Juden sowie 491 Sintize und Sinti 

sowie Romnja und Roma im Gebiet des heutigen 

Schleswig-Holstein. 
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Wie waren die damaligen Finanzbehörden aufgebaut? 

Einleitend wird der Aufbau und die Struktur der damaligen 

Finanzbehörden in Schleswig-Holstein untersucht – hier 

insbesondere des „Landesfnanzamtes Nordmark“ 

(Behördenbezeichnung bis 1937), später „Der Ober-

fnanzpräsident Nordmark“ (ab 1937), dann „Oberfnanz-

präsidium” (ab 1945) und dann „Oberfnanzdirektion” 

(ab 1949). 

1934 umfasste der Bezirk des Landesfnanzamtes Nord-

mark ca. 2,3 Millionen Einwohner, 32 Finanzämter und 

sieben Hauptzollämter. 

1938 gliederte sich die Oberfnanzbehörde selbst in 

insgesamt drei Abteilungen: „Abteilung P“ – Präsidialstelle, 

„Abteilung St“ – Abteilung für Besitz- und Verkehrsteuern 

und „Abteilung Z“ – Abteilung für Zölle und Verbrauch-

steuern. 
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Landesfnanzamt Schleswig-Holstein (1933). Kiel, Ecke Adolfstraße/Lornsenstraße. 

Quelle: Zoll- und Steuergeschichte Schleswig-Holsteins - Bildband 1972 -, Abb. 38 zu S. 200 
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Wie gestaltete sich die Steuerpolitik im 
Nationalsozialismus? 

Schon kurz nach der Machtübernahme der National-

sozialisten setzte eine steuerliche Diskriminierung ein. 

1935 wurde angeordnet, jüdische Steuerpfichtige 

gesondert zu erfassen, da im Fall einer Auswanderung 

die sogenannte „Reichsfuchtsteuer“ von 25 Prozent des 

Vermögens zu zahlen war. 

Darüber hinaus wurden Jüdinnen und Juden zunehmend 

durch die Verweigerung steuerlicher Vergünstigungen 

oder Fördermaßnahmen benachteiligt. 

Ihre nahezu vollständige Entmündigung erfolgte durch 

sogenannte „Sicherungsanordnungen“: Sämtliche 

persönlichen Vermögenswerte wurden auf sogenannten 

„Sperrkonten“ verwahrt, über die sie nicht mehr frei verfügen 

konnten. Selbst für die Auszahlung kleinster Beträge 

mussten sie um Freigabe im Oberfnanzpräsidium bitten. 

Die Bewilligung bzw. Ablehnung solcher Anträge erfolgte 

vollkommen willkürlich. 
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Nach der Pogromnacht am 9. November 1938 

verschärfte sich der Zugriff auf den Besitz noch einmal 

erheblich durch die Einführung der sogenannten „Juden-

vermögensabgabe“, einer Sonderabgabe von 20 Prozent 

des Vermögens. Außerdem wurden Jüdinnen und Juden 

gezwungen, bis 1939 ihre Geschäfte aufzugeben. 
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       Sicherungsanordnung (1938). Quelle: LASH, Abt. 510, Nr. 4539 
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          Genehmigungsbescheid Auszahlung von Sperrkonto (1939). Quelle: LASH, Abt. 510, Nr. 4539 
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Sintize und Sinti sowie Romnja und Roma wurden von 

den Behörden pauschal als nicht sesshaft angesehen, 

sodass sie häufger durch Zollgrenzschutzbeamte 

kontrolliert wurden. Auch wurden sie daher per se 

verdächtigt, nicht angemeldete Devisen bei sich zu 

führen. Verstöße gegen Devisenbestimmungen boten 

zusätzlichen Anlass für die Ausweitung diskriminierender 

Verfolgung und Beraubung. Auch stellte man ihnen bald 

keine Wandergewerbescheine mehr aus, sodass man sie 

um ihre Erwerbsmöglichkeiten im Handel brachte. 

Hinweis zu den nachfolgenden Abbildungen auf S. 16, 

S. 17 und S. 28: 

Diskriminierende und stigmatisierende Begriffe aus den 

Quellen wurden nachträglich durchgestrichen, um eine 

Reproduktion von Diskriminierung zu vermeiden. 

15 
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Wie wurde Vermögen eingezogen und verwertet? 

Das letzte Kapitel der fnanziellen Verfolgung der Jüdinnen 

und Juden stellten die Deportationen im Dezember 1941 

dar. Nun sollte auch noch der letzte verbleibende Besitz 

an das Reich fallen. Auf Seiten der jüdischen Opfer stellte 

diese Maßnahme den Schlusspunkt ihrer Beraubung dar. 

Sparguthaben, Wertpapiere, Grundbesitz, Pensionen, 

Versicherungen, aber auch Möbel und Kleidung wurden von 

den Finanzbehörden eingezogen und zur Versteigerung 

freigegeben. Finanz- und Zollbeamte drangen in zurück-

gelassene Wohnungen ein, und Gerichtsvollzieher 

begannen mit der Inventarisierung des Besitzes – alles 

wurde akribisch aufgelistet und im Wert geschätzt. 

Im offziellen Sprachgebrauch nannte man die Vermögens-

einziehung nach den Deportationen „Aktion 3“. 
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            Einziehung von Vermögenswerten – „Aktion 3” (1942). Quelle: LASH, Abt. 510, Nr. 10221 
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            Einziehung von Vermögenswerten – „Aktion 3” (1942). Quelle: LASH, Abt. 510, Nr. 10221 
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         Einziehung von Vermögenswerten (1942). Quelle: LASH, Abt. 510, Nr. 10212 
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         Inventarisierung Vermögen durch Gerichtsvollzieher. Quelle: LASH, Abt. 510, Nr. 10201 
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Im Rahmen der „Holland-Aktion“ wurde einbehaltenes 

Umzugsgut von Jüdinnen und Juden aus Frankreich und 

den Beneluxländern beschlagnahmt und nach Lübeck 

verfrachtet. Auf diese Weise gelangten über 119 Tonnen 

Umzugsgut zur anschließenden Versteigerung nach 

Schleswig-Holstein (Abbildung S. 24). 

Die Verfolgung und Ausplünderung der Sintize und Sinti 

sowie Romnja und Roma erfolgte, anders als bei Jüdinnen 

und Juden, nicht durch die Finanzbehörden, sondern 

durch Polizei und Gestapo. 

Der nach den Deportationen der Sintize und Sinti sowie 

Romnja und Roma hinterbliebene Besitz wurde von der 

Kriminalpolizei beschlagnahmt und von den Polizeistellen 

der jeweiligen Wohnorte verwaltet. 

Beschlagnahmter Besitz wurde vielfach versteigert und 

alles, was keinen Abnehmer mehr fand, mitunter einfach 

verbrannt. 
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           Rechnung für Transport von Umzugsgütern (1943). Quelle: LASH, Abt. 510, Nr. 10287 
24 



    

      

      

     

       

        

      

 

Wo verblieben die eingezogenen Vermögenswerte? 

Immer wieder wurde eingezogenes Mobiliar sowie 

andere Bürogegenstände für die Ausstattung der Finanz-

ämter und anderer Amtsstuben beschlagnahmt. 

Zusätzlich sind Fälle von Korruption überliefert, bei denen 

die Finanz- und Zollbeamten aufgrund ihrer Tätigkeit von 

Gelegenheiten wussten, sich am Unglück der Verfolgten 

zu bereichern. 
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Wie gestaltete sich die „Wiedergutmachung“ in der 
Nachkriegszeit? 

Ab Oktober 1947 hatten die Betroffenen bzw. deren 

Angehörigen die Möglichkeit, Ansprüche auf enteignete 

Vermögenswerte anzumelden. 

Ein Unrechtsbewusstsein bei den Verantwortlichen der 

Finanzverwaltung zeigte sich nach 1945 nicht. Vielmehr 

waren mitunter dieselben Beamten, die für die fskalische 

Verfolgung im Nationalsozialismus zuständig waren, auch 

in die Rückerstattungsverfahren eingebunden. 

Der Prozess der „Wiedergutmachung“ war auf Seiten der 

Finanzbehörden von einer generellen Abwehrhaltung 

und einer Grundhaltung aggressiver Skepsis gegenüber 

den Antragstellerinnen und -stellern geprägt. Weder für 

die Betroffenen noch die Behörden war der Prozess voll-

ständig nachvollziehbar, und Zuständigkeitsprobleme 

sowie doppelt oder falsch gestellte Anträge häuften sich. 

Aus den untersuchten Akten geht hervor, dass 421 

Anträge von Jüdinnen und Juden sowie 68 von Sintize 

und Sinti sowie Romnja und Roma gestellt wurden. 

26 



       

      

      

 

Anträge konnten erst ab einer Wertgrenze von 1.000 

Reichsmark gestellt werden, sodass all diejenigen, die 

nicht über nennenswerten Besitz verfügten, keine 

Berücksichtigung fanden. 
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Auszug Akte Rückerstattungsverfahren (1960). Quelle: LASH, Abt. 510, Nr. 10217 
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              Rückerstattung Besitz Sintize und Sinti sowie Romnja und Roma. Quelle: LASH, Abt. 510, Nr. 8713 
29 



     
    

        

     

    

       

    

     

    

 

     

      

        

        

    

      

     

      

Was zeichnete die Täter aus? 
Aus welcher Motivation handelten sie? 

Die Beamten folgten in der Regel den Anweisungen des 

Reichsfnanzministeriums und den oftmals ad-hoc 

erlassenen Gesetzen des NS-Regimes. 

Angetrieben wurden sie dabei vom Präsidenten des 

Landesfnanzamts Schleswig-Holstein, Dr. Theodor 

Hillmer (1933–1936), und dessen Nachfolger Richard 

Giese, dem Oberfnanzpräsidenten Nordmark (1936– 

1943). 

Beide waren studierte Juristen, überzeugte National-

sozialisten und betrieben die „Gleichschaltung“ der 

Behörde. Giese ermahnte z. B. die Leiter der Finanzämter, 

sie sollten dafür sorgen, dass in ihren Behörden „ein 

guter nationalsozialistischer Geist herrsche“. 

Weitere in der Studie untersuchte Persönlichkeiten waren: 

Finanzpräsident Dr. Erich Ruyter, Oberregierungsrat 

Dr. Friedrich Dross und Obersteuerinspektor Franz Münter. 
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Die Beamten der Finanzbehörden waren bemüht, die 

diskriminierenden Maßnahmen möglichst reibungslos 

umzusetzen und zeigten dabei nachweislich auch 

Eigeninitiative. 

Ob die Finanz- und Zollbeamten aus einer dezidiert 

antisemitischen oder rassistischen Motivation gehandelt 

haben, lässt sich im Nachhinein aus dem hochgradig 

formalisierten, bürokratischen Schriftverkehr nicht schließen. 

Andererseits lässt sich niemals auch nur der Anschein von 

Empathie aus den Akten herauslesen. Widerständiges 

Handeln einzelner Beamter gegen die menschen-

verachtenden Anordnungen ist aus der schleswig-

holsteinischen Finanzbehörde nicht überliefert. 

Letztlich erscheinen die Verantwortlichen vor allem als 

opportunistische Karrieristen, die sich einredeten, 

lediglich nach Vorschrift zu handeln und sich keinerlei 

moralische Fragen stellen zu müssen. 

Die entindividualisierte bürokratische Praxis bot den 

Tätern Schutz vor persönlicher Verantwortung und den 

Opfern nahm sie ihre Menschenwürde. 
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       Quelle: 75 Jahre Oberfnanzdirektion Kiel, 1995, S. 4 
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